Informationen

zu Arbeit & Gesundheit

Beratungsstelle

Arbeit &
Gesundheit

=

Leiharbeit und Gesundheitsschutz:
Gleichen Standard fiir alle Beschaftigten erreichen

Dieses Informationsblatt richtet
sich an Betriebsrdte, Personalrdte
und Mitarbeitvertretungen in Be-
trieben, in denen Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer
eingesetzt werden. Denn: Sie sind
zustdndig fiir alle Fragen, die im
Zusammenhang mit der Einglie-
derung von Leiharbeitnehmern im
Entleihbetrieb stehen und damit
auch fiir den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz.

Worum geht es?

Im Mittelpunkt dieses Faltblattes
stehen Anregungen fiir die Interes-
senvertretungen in Entleihbetrie-
ben, wie sie mit ihrem Engagement
Einfluss auf die Verbesserung des
Gesundheitsschutzes fiir Leihar-
beitnehmer nehmen kénnen. Dass
dies dringend notwendig ist, zei-
gen die bekannten Defizite bei

der Einarbeitung und Integra-
tion in betriebliche Ablaufe,
der Ausriistung mit personli-
cher Schutzausriistung und
der Unterweisung.

Eine Konsequenz der strukturellen
Defizite ist, dass Leiharbeitnehmer
haufig nicht wissen, an wen sie sich
in Fragen der Arbeitssicherheit und
des Arbeitsschutzes im Entleihbe-

trieb wenden kdnnen.

Was wollen wir erreichen?
Nehmen sich Interessenvertre-
tungen des Themas Gesundheits-
schutz im Betrieb unter dem Motto
»gleicher Standard fiir alle Beschaf-
tigten« an, so ist dies ein wichtiger
Beitrag, um die Bemiihungen um
generelle Gleichbehandlung der
Leiharbeitnehmer im Betrieb vor-

anzubringen.

Leiharbeit: haufig schlechte
Bezahlung verbunden mit
erhohten gesundheitlichen
Risiken

Leiharbeit wird langst nicht mehr
ausschlieBlich dafiir eingesetzt,
betriebliche Auftragsspitzen abzu-
fangen. Immer ofter geht es den
Einsatzbetrieben darum, die Lohn-
kosten massiv zu driicken und ta-
rifliche Regelungen zu unterlaufen.
In der Regel verdienen Leiharbeit-
nehmer bis zu einem Drittel weni-
ger als die Stammbkréfte. Ein Ergeb-
nis hiervon ist, dass viele Betroffene
von dieser Arbeit allein nicht leben

konnen. AuBerdem fiihren sowohl

die Einsatzformen von Leiharbeit als
auch ihr grundsatzlicher Charakter
zu vermehrten gesundheitlichen
Belastungen. Leiharbeitnehmer er-
leiden mehr Unfdlle als Stammbe-
schaftigte und sind besonderen psy-
chischen Belastungen ausgesetzt:
Standiger Wechsel des
Arbeitsplatzes und der
Arbeitszeiten
Standige Anpassung an neue
Bedingungen, Arbeitsformen
und unbekannte Strukturen
Soziale Unsicherheit als
Dauerzustand
Standige Selbstiiberforderung
durch die vage Hoffnung auf
eine Festanstellung
Diskrepanz zwischen
Qualifikation und der
zugewiesenen Tatigkeit
Fehlende Entwicklungs-
moglichkeiten
Belastende Leistungs-
und Zeitvorgaben
Vielfach einfache und
korperlich belastende
Tatigkeiten

Rechtliche Grundlagen

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

Arbeitnehmeriiberlassungsgesetz (AUG)

PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)



http://www.gesetze-im-internet.de/a_g/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asig/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/psa-bv/index.html
Beratungsstelle Arbeit & Gesundheit
Anmerkung
Nutzen Sie die Möglichkeit, die Gesetzestexte auf den Seiten 2 und 3 direkt im Internet nachzulesen. 
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Gleicher Standard im Gesund-
heitsschutz fiir alle Kollegen im
Betrieb - hdufig nicht die Praxis

Der Arbeitgeber des Entleihbetriebes
tragt fiir alle Beschaftigten die Verant-
wortung im Arbeitsschutz, auch fiir die
Leiharbeitnehmer. Alle mit der Leiharbeit
im Zusammenhang stehenden Rechts-
fragen sind im Arbeitnehmeriiberlas-
sungsgesetz (AUG) geregelt. In § 11
Abs. 6 wird bestimmt, dass die Tatig-
keit der Leiharbeitnehmer den gelten-
den offentlich-rechtlichen Vorschriften
des Arbeitsschutzrechts unterliegt, also
dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) mit
den dazugehdrigen Verordnungen sowie
dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG).
Die einzige Konkretisierung zum Ge-
sundheitsschutz im AUG bezieht sich auf
die Pflicht zur Unterweisung. Fiir alle T&-
tigkeiten im Einsatzbetrieb liegt diese
beim Entleiher. Davon unabhangig gel-
ten alle Pflichten des Arbeitsschutzge-
setzes sowohl fiir den Arbeitgeber des
Verleihbetriebes als auch fiir den Arbeit-
geber des Entleihbetriebes. Das Gesetz
macht in seinen Regelungen bis auf den
§ 8 ArbSchG, in dem die Zusammenar-
beit mehrerer Arbeitgeber geregelt wird,
keinen Unterschied zwischen Stammbe-
legschaft und Leiharbeitnehmern. Beide
Arbeitgeber trifft die Pflicht, sich tiber
mogliche Gefahren fiir Sicherheit und
Gesundheit der Beschéftigten mitein-
ander abzustimmen. Beide miissen si-
cherstellen, dass die Beschaftigten vor
und wdhrend ihrer Tatigkeit angemes-
sen unterwiesen werden. Um die Uber-
schneidung der Pflichten von Verleiher
und Entleiher zu regeln, kann auf einen
Leitfaden, die Berufsgenossenschaftli-
che Information (BGI 5021) »Zeitarbeit

nutzen, zuriick gegriffen werden. Dort
wird empfohlen, bei Vertragsabschluss
ebenfalls eine Arbeitsschutzvereinba-
rung abzuschlieBen. In ihr werden Ar-
beitsschutzpflichten von Verleiher und
Entleiher geregelt, wie z.B. Durchfiih-
ren von arbeitsmedizinischen Untersu-
chungen, die Bereitstellung erforderli-
cher Personlicher Schutzausriistung und
die Durchfiihrung von Unterweisungen.
Die Arbeitsschutzvereinbarung ist eine
wichtige Voraussetzung, damit die Inte-
gration der Leiharbeitnehmer in die Ar-
beitsschutzorganisation des Entleihbe-
triebes gelingt.

Betriebliche Interessenvertretung:
»Problem erkannt, Problem gebannt«
Betriebliche Interessenvertretungen
haben im Gesundheitsschutz sowohl
einen Kontrollauftrag gegeniiber dem
Arbeitgeber als auch ein weitgehendes
Gestaltungsrecht im Rahmen der Mit-
bestimmung. Der Kontrollauftrag ver-
pflichtet sie dazu, zu tiberpriifen, ob der
Arbeitgeber alle zu Gunsten der Arbeit-
nehmer geltenden Rechte, hier insbe-
sondere die Rechte der Leiharbeitneh-
mer, einhdlt. Durch die konsequente
Wahrnehmung ihrer Mitbestimmungs-
rechte kdnnen Interessenvertretungen
die Qualitat des Arbeitsschutzes maf-
geblich mitgestalten.

Um erfolgreich auf dem Gebiet der Leih-
arbeit tdtig zu werden, ist es wichtig,
systematisch vorzugehen. Folgende
Empfehlungen sollen dabei helfen:
Informationen zur Leiharbeit be-
schaffen
Interne Arbeitsstrukturen schaffen und
Leiharbeitnehmer aktiv ansprechen

Die Gefahrdungsbeurteilung fir
Leiharbeitnehmer durchfiihren

Die Ausstattung mit Personlicher
Schutzausriistung im Blick behalten
Auf die Unterweisung fiir Leiharbeit-
nehmer achten

Den Arbeitsschutzausschuss (ASA)
nach Arbeitssicherheitsgesetz als
eine Plattform fiir die Leiharbeit

nutzen

Informationen zur

Leiharbeit beschaffen

Das Ziel, die Integration der Leihar-
beitnehmer in die Arbeitsschutzorga-
nisation, lasst sich nur umsetzen, wenn
vollstandige Informationen {iber den
Einsatz von Leiharbeit vorliegen. Grund-
legende Voraussetzung hierfiir ist es,
dass die Interessenvertretung vor je-
dem Einsatz von Leiharbeitnehmern be-
teiligt wird.

Informationen und Unterlagen tiber den
Einsatz von Leiharbeit miissen vom Ar-
beitgeber ausgehandigt werden. Hierzu
gehoren vor allem:
Erlaubnisurkunde des Verleihers
Verleihvertrag zwischen Entleiher
und Verleiher mit der Angabe, ob
Leiharbeitnehmer nach einem Tarif-
vertrag bezahlt werden oder nicht
Die Arbeitsschutzvereinbarung nach
§ 8 Arbeitsschutzgesetz
Anzahl und Qualifikation der Leih-
arbeitnehmer
Einsatztermin und Einsatzdauer
Vorgesehener Arbeitsplatz bzw.
Tatigkeit
Auswirkungen des Einsatzes von
Leiharbeit auf die Stammbeleg-
schaft


http://www.gesetze-im-internet.de/a_g/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/a_g/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/a_g/__11.html
http://www.gesetze-im-internet.de/a_g/__11.html
http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asig/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/__8.html
www.igmetall-zoom.de/06/05/Leitfaden_bgi_5021.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/__8.html
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Eine sinnvolle Ergdnzung zur systema-
tischen Erfassung von Leiharbeit im
Betrieb ist die gezielte Bewertung der
Verleihfirmen. Mit Hilfe der in der BGI
5021 »Zeitarbeit nutzen« enthaltenen
Checklisten kann der Betriebsrat im
Vorfeld versuchen, eine moégliche Zu-
sammenarbeit mit nicht-tarifgebunde-
nen, unseriosen Verleihfirmen zu ver-

hindern.

Interne Arbeitsstruktur schaffen und
Leiharbeitnehmer aktiv ansprechen
Um das Ziel zu erreichen, Leiharbeit-
nehmer in die Arbeitsschutzorganisa-
tion zu integrieren, braucht es eine ge-
eignete Arbeitsstruktur. Wichtig ist es,
Zeitressourcen einzuplanen
je nach BetriebsgroBe einen »Kiim-
merer« beauftragen oder einen Aus-
schuss einrichten und
einen oder mehrere »sichtbare An-
sprechpartner« fiir Leiharbeitneh-
mer bestimmen (das kénnen auch
Vertrauensleute sein).

Leiharbeitnehmer aktiv ansprechen, so
kann es gehen:
Als »Neulinge« erhalten Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer bei Arbeitsbeginn von der Inte-
ressenvertretung ein Infoblatt oder
eine Broschiire mit allen wesentli-
chen Betriebsinformationen und mit
ihren Rechten
Es wird ihnen eine spezielle Sprech-
stunde angeboten
Die Interessenvertretung klart die
Leiharbeitnehmer iiber ihre Rechte,
wie den Besuch von Sprechstunden
und iiber ihre Beschwerderechte auf
Ausdriickliche Einladung zu Be-

triebs- und Abteilungsversamm-
lungen

Die Arbeitspldtze der Leiharbeit-
nehmer werden im Rahmen von
Betriebsbegehungen gezielt aufge-
sucht

Die Interessenvertretung setzt sich
dafiir ein, dass Leiharbeitnehmer
am betrieblichen Vorschlagswesen
— soweit vorhanden — teilnehmen
kdnnen

Die Gefahrdungsbeurteilung

fiir Leiharbeitnehmer durchfiihren
Eine Gefdhrdungsbeurteilung bein-
haltet, dass alle Belastungen am Ar-
beitsplatz — auch die psychischen Be-
lastungen — daraufhin untersucht und
bewertet werden, ob sie zu einer mog-
lichen Beeintrachtigung der Gesund-
heit beitragen kdnnen. Die Qualitat
der Gefdhrdungsbeurteilung steht und
fallt mit der Beteiligung von Beschéf-
tigten. Es ist wichtig, die Beschaftigten
aufallen Umsetzungsstufen der Gefghr-
dungsbeurteilung einzubeziehen, also
auch bei der Entwicklung von L&sun-
gen und bei deren Umsetzung. Dies gilt
auch fiir Leiharbeitnehmer.

Die Ausstattung mit

Personlicher Schutzausriistung (PSA)
Beim Einsatz von Leiharbeitnehmern
miissen sich Verleiher und Entleiher da-
riber verstdandigen, wer von Beiden die
Personliche Schutzausriistung stellt.
In der Regel stellen die Verleiher den
Leiharbeitnehmern eine »normale« PSA
zur Verfiigung, deren Qualitat aber oft
nicht den héheren Standards des Ent-
leihbetriebes entspricht. Die betriebli-
che Interessenvertretung muss dafiir

sorgen, dass die Qualitdt und das Ni-
veau der Personlichen Schutzausriis-
tung von Leiharbeitnehmern dem der
Stammbeschéftigten angeglichen wird.
Die PSA-Benutzungsverordnung bietet
fiir betriebliche Interessenvertretungen
ausreichend Handlungsmdoglichkeiten
Einfluss auf die Auswahl und Anwen-
dung Personlicher Schutzausriistungen
zu nehmen. Sie schreibt vor, dass Per-
sonliche Schutzausriistungen den Be-
schaftigten individuell passen miissen
und dass bei der Auswahl die Erforder-
nisse der Beschdftigten einzubeziehen
sind. Besonders wichtig ist es, darauf
zu achten, dass die Belange der Be-
schaftigten nicht vernachldssigt wer-
den. Handlungsméglichkeiten reichen
von der Kontrolle vor Ort, der Thema-
tisierung im Arbeitsschutzausschuss
(ASA) bis zum Abschluss einer Betriebs-
vereinbarung.

Die Unterweisung

fiir Leiharbeitnehmer

Die Inhalte einer Unterweisung erge-
ben sich zum einen aus dem aktuellen
Gesetzes- und Regelwerk, zum ande-
ren aus der arbeitsplatzbezogenen Ge-
fahrdungsbeurteilung. Mit der Unterwei-
sung sollen den Beschaftigten nicht nur
Kenntnisse und Verhaltensweisen ver-
mittelt werden, sondern sie kann auch
dazu genutzt werden, Beschéftigte in
den Prozess der Gefahrdungsbeurtei-
lung einzubeziehen. Die Unterweisung
muss regelmédRig wiederholt und an die
Tatigkeit angepasst werden. Innerhalb
der Unterweisung ist auch tiber die Er-
gebnisse der Gefdahrdungsbeurteilung
zu unterrichten. Weitere Inhalte kom-
men bei der Erstunterweisung von Leih-


http://www.gesetze-im-internet.de/psa-bv/index.html
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arbeitnehmern hinzu. Zu vermitteln sind
dann zusatzlich Informationen wie Name
und Aufgaben des Sicherheitsbeauf-
tragten, generelle Hinweise zu Ordnung
und Sauberkeit sowie zum Verhalten im
Brandfall oder bei Unféllen. Betriebli-
che Interessenvertretungen kdnnen
im Rahmen ihrer Informationsrechte
die Inhalte und die Art der Durchfiih-
rung von Unterweisungen iiberpriifen.
Die Betriebe verfiigen iiber einen ziem-
lich grofen Spielraum hinsichtlich Ge-
staltung und Umsetzung der Unterwei-
sung in die Praxis. Rechtlich festgelegt
ist nur, dass die Unterweisung durch-
zufiihren ist, nicht jedoch, wer Unter-
weisungen durchfiihren sollte, welche
Qualifikationen hierfiir wichtig sind und
welche Methoden angewendet werden
kdnnen. Da dies so ist, hat die Interes-
senvertretung bei Unterweisungen eine
sehr weitgefasste Mitbestimmung. Nir-
gends ist festgelegt, dass die in vielen
Betrieben (bliche Struktur von Unter-
weisungen — hdufig in Form von Mono-
logen des Unterweisenden — beibehal-

ten werden muss.

Den Arbeitsschutzausschuss nutzen

Der Arbeitsschutzausschuss (ASA) ist
bzw. sollte das zentrale Gremium im
Betrieb sein, das sich ausschlie3lich
mit dem betrieblichen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz befasst. Mit der Ein-
richtung dieses Gremiums nach § 11
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) wird

die Zusammenarbeit der im Betrieb mit

dem Arbeits- und Gesundheitsschutz

befassten Stellen organisiert und in-

stitutionalisiert. Fiir betriebliche In-

teressenvertretungen besteht grofier

Freiraum, das Thema »Leiharbeit« im

Arbeitsschutzausschuss anzusprechen.

Beispielhaft konnen folgende Themen

von der betrieblichen Interessenvertre-

tung zur Sprache gebracht, erértert und

tberprift werden:

= Uberpriifung der Dokumentation
der Gefdhrdungsbeurteilung auf
Beriicksichtigung besonderer Be-
lastungen von Leiharbeitnehmern

= Uberpriifung der Organisation der
arbeitsmedizinischen Betreuung
von Leiharbeitnehmern

[© Priifung, ob Niveau und Qualitat der
Persénlichen Schutzausriistung fiir
alle Beschéftigten gleich sind

[ Gewdbhrleistung der Unterweisung
vor Arbeitsbeginn auch bei kurzen
Einsdtzen

[ Auswertung des Unfallgeschehens,
differenziert nach Stammbeleg-
schaft und Leiharbeitnehmern und
Festlegung geeigneter Abhilfemaf3-
nahmen

[ Die Konkretisierung der Aufgaben
von Betriebsarzt und Fachkraft bei
der Betreuung der Leiharbeitneh-
mer nach der DGUV Vorschrift 2,
z.B. die Gestaltung eines Schwer-
punktthemas »Gesunde Leihar-
beit«

Der notwendige Spagat -

Leiharbeit sowohl einddmmen

als auch gestalten

Es ist klar, das Thema Gesundheits-
schutz in der Leiharbeit zu thematisie-
ren reicht allein nicht aus. Das Thema
Leiharbeit muss unter dem Motto »Glei-
che Behandlung—gleicher Lohn« im Be-
trieb diskutiert werden. Je mehr es ge-
lingt »Leiharbeit« insgesamt im Betrieb
offentlich zu machen, Anforderungen
zu formulieren und auf deren Umset-
zung zu drdngen, desto weniger reiz-
voll wird es fiir die Unternehmen sein,
diese Form der Beschéftigung zu wah-
len. Es kann ein kleiner Schritt auf dem
Weg sein, zu erreichen, dass mehr Leih-
arbeiter als bisher von den Einsatzbe-
trieben tibernommen werden.

Hilfreiche

Informationen

I Mehr
nen finden sich im Arbeitspa-

Hintergrundinformatio-

pier 232 »Leiharbeit und Arbeits-
schutz — eine Handlungshilfe fiir
Interessenvertretungen in Entlei-
herbetrieben« unter www.boeck-
ler.de/5137.htm?produkt=HBS-
004989&chunk=2&jahr=

I BGI 5021: Zeitarbeit nutzen—sicher,
gesund und erfolgreich. Leitfaden
fiir Unternehmen, die Beschiftigte
flexibel einsetzen wollen. Die Bro-
schire ist unter www.vbg.de/zeit-

arbeit/ zu erhalten.

Die Beratungsstelle Arbeit & Gesundheit besteht seit 1989. Sie ist ein Projekt des gemeinniitzigen Vereins »Arbeit & Gesundheit«

und wird unter anderem mit Mitteln der Hamburger Behorde fiir Gesundheit und Verbraucherschutz finanziert. Sie erreichen uns

in der Regel telefonisch wahrend der Biirozeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr.

Beratungsstelle Arbeit & Gesundheit
Schanzenstr. 75| 20357 Hamburg | Tel. 040 / 4 39 28 58 | Fax 040 / 4 39 28 18

buero@arbeitundgesundheit.de | www.arbeitundgesundheit.de
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